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Ziff. 1 
Wärmeentgeltsystem 

Das Wärmeentgelt setzt sich aus verbrauchsabhängigen 
Entgelten (Arbeitsentgelt, Emissionsentgelt und Gasumla-
genentgelt) und verbrauchsunabhängigen Entgelten (Leis-
tungsentgelt und Messentgelt) zusammen. 

Ziff. 2 
Entgeltermittlung 

(1) Das Wärmeentgelt wird aus der Summe von Arbeitsent-
gelt, Leistungsentgelt, Messentgelt, Emissionsentgelt und 
Gasumlagenentgelt ermittelt. 

(2) Leistungsentgelt, Arbeitsentgelt und Emissionsentgelt 
werden jeweils aus einer Bemessungsgröße (z. B. Ver-
brauch, Anschlussleistung und/oder Zeitablauf) und dem je-
weiligen Preis ermittelt. Die jeweils gültigen Preise und der 
Gültigkeitsbeginn werden vom Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen mit einem gesonderten Preisblatt nachgewie-
sen.  

(3) Das Arbeitsentgelt, das Emissionsentgelt und das 
Gasumlagenentgelt werden als Produkt von den an der 
Messeinrichtung erfassten Wärmeverbrauchsmengen und 
dem Arbeitspreis (AP) bzw. Emissionspreis (EP) bzw. 
Gasumlagenpreis (GUP) in ct/kWh ermittelt. 

(4) Das Leistungsentgelt wird als Summe aus dem Produkt 
der vertraglich vereinbarten Anschlussleistung in kW und 
dem Leistungspreis (LP) in Euro/kW/Jahr und Zeitablauf pro 
Jahr ermittelt. 

(5) Das Leistungsentgelt und das Messentgelt werden an-
teilig tagesgenau abgerechnet. 

 
Ziff. 3 

Steuern-, Abgaben- und Gesetzesklausel  

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt 
und verpflichtet, bei Veränderung, Wegfall oder Neueinfüh-
rung 

a) von Steuern oder öffentlich-rechtlichen Abgaben, 
und/oder 

b) von sonstigen unvermeidbaren Belastungen oder För-
derungen allgemeiner Art infolge gesetzlicher Rege-
lungen, insbesondere EEG, KWKG, KAV, GEG, 
TEHG, EDL-G, BEHG, EnSiG und sonstigen Energie-
steuern und Umlagen 

c) Gestattungsentgelten für die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrswege (Konzessionsabgaben), 

die zu einer wesentlichen Erhöhung oder Senkung der Ge-
samtgestehungskosten führen, die Preise entsprechend an-
zupassen.  

(2) Anpassungen der Preise können erst zum Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuerschuld, Abgabenschuld, Gestat-
tungsentgeltschuld oder Belastungsschuld vorgenommen 
werden. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen wird 
über die Anpassung durch öffentliche Bekanntgabe und 
briefliche Mitteilung an den Kunden mit einer Vorlaufzeit von 
mindestens sechs Wochen informieren. Es ist verpflichtet, 
den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Än-
derung mitzuteilen. Bei kurzfristigen Veränderungen von 
Steuern, Abgaben, sonstigen gesetzlichen Belastungen 
oder Gestattungsentgelten ist das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen berechtigt, die Ankündigungsfrist angemes-
sen zu verkürzen. 

 
Ziff. 4  

Leistungsbestimmungsrecht 

(1) Den Vertragsparteien ist bekannt, dass sich im Zuge der 
Durchführung des Vertrags Veränderungen einstellen kön-
nen, aufgrund derer die unter Ziff. 5 vereinbarten 

Preisänderungsklauseln in ihrer ursprünglichen Fassung für 
die restliche Vertragslaufzeit unwirksam werden. Dies be-
rührt die Interessen beider Vertragsparteien, damit zur Auf-
rechterhaltung der Energieversorgung notwendige Preis-
steigerungen sowie eingetretene Kostensenkungen an den 
Kunden weitergegeben werden können.  

(2) Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen berechtigt und verpflich-
tet, die unter Ziff. 5 vereinbarten Preisänderungsklauseln 
auch während des laufenden Versorgungsverhältnisses 
einseitig mit Wirkung für die Zukunft anzupassen, wenn und 
soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass diese 
nunmehr oder weiterhin den Anforderungen des § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV entsprechen.  

(3) Das Anpassungsrecht des Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens besteht insbesondere, wenn   

a) dieses durch gesetzliche Regelungen oder sonstige 
staatliche Vorgaben dazu verpflichtet wird, Dekarboni-
sierungsmaßnahmen umzusetzen, zu deren Abbil-
dung das aktuelle Preissystem nicht mehr geeignet ist, 
 

b) ein neuer oder anderer Preisindex die Gestehungskos-
tenentwicklung des Fernwärmeversorgungsunterneh-
mens wesentlich genauer abbildet oder 
 

c) das Verhältnis verschiedener Gestehungskostenarten 
zueinander sich wesentlich geändert hat. 

(4) Bei der Anpassung der unter Ziff. 5 vereinbarten Preis-
änderungsklauseln kommt dem Fernwärmeversorgungsun-
ternehmen ein eigener Gestaltungsspielraum zu. Grenze 
dieses Gestaltungsspielraums bildet § 24 Abs. 4 S. 1 AVB-
FernwärmeV.  

(5) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen wird über die 
Anpassung durch öffentliche Bekanntgabe und briefliche 
Mitteilung an den Kunden mit einer Vorlaufzeit von mindes-
tens sechs Wochen informieren. Die Veränderungen, wel-
che zur Anpassung der unter Ziff. 5 vereinbarten Preisände-
rungsklauseln führen, sind gegenüber dem Kunden trans-
parent darzulegen.   

(6) Soweit das Statistische Bundesamt einen in Ziff. 5 ver-
wendeten Index auf ein neues Basisjahr umstellt (sog. „Um-
basierung“), sind die Basiswerte durch die entsprechenden 
Indexwerte der vom Statistischen Bundesamt veröffentlich-
ten, umbasierten Indexwerte zu ersetzen. Sind zwischen 
dem Preisanpassungszeitpunkt und dem Zeitpunkt der Um-
basierung noch keine Indexwerte veröffentlicht, so ist an-
stelle der fehlenden Indexwerte der zuletzt veröffentlichte 
Indexwert fortzuschreiben.  

 
Ziff. 5 

Automatische Preisanpassung 

(1) Der Arbeitspreis ändert sich jeweils gemäß folgender 
Formel:  

𝐴𝑃 =  𝐴𝑃଴ ∗  ൬0,05 + 0,10 ∗
𝐸𝐺

𝐸𝐺଴

+ 0,60 ∗
𝐻𝑜𝑙𝑧

𝐻𝑜𝑙𝑧଴

 + 0,15 ∗
𝐿

𝐿଴

+ 0,10 ∗
𝑀𝐸

𝑀𝐸଴

൰ 

Hierin sind: 

AP = der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue 
Arbeitspreis. 

AP0 = der zum 01.10.2025 gültige Basis-Arbeitspreis von 
8,238 ct/kWh (netto). 

EG = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Erdgas-
index.  
Der Erdgasindex wird aus dem Durchschnitt der Abrech-
nungspreise des jeweiligen Bezugszeitraums (Settlement-
preis) zum jeweils ersten und dritten Mittwoch eines Monats 
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(oder dem darauffolgenden Handelstag, falls der betref-
fende Mittwoch kein Handelstag ist) für das Quartalsprodukt 
an der EEX-THE (European Energy Exchange – Trading 
Hub Europe) mit einem Quartal Abstand zum Lieferzeitraum 
ermittelt. Der Lieferzeitraum des Quartalsprodukts ent-
spricht dabei jeweils dem Gültigkeitszeitraum des Arbeits-
preises. 

Beispiel: für die Anpassung zum 01.01.2026 kommt das 
Produkt EEX THE Q1 2026 für den Gültigkeitszeitraum des 
Arbeitspreises vom 01.01.2026 – 31.03.2026 zum Einsatz. 
Zur Ermittlung dieses Werts werden die 6 relevanten Ab-
rechnungspreise im Referenzzeitraum von Juli 2025 bis 
September 2025 gemittelt. 

Die Daten werden von der EEX 
https://www.eex.com/de/customised-solutions/iqony zur 
Verfügung gestellt. Die relevanten Erdgasindexwerte für die 
Preisanpassung finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://stadtwerke-hall.de/tarife-angebote/service/down-
loadcenter. 

EG0 = der Basiswert des Erdgasindex für den Referenzzeit-
raum April 2025 bis Juni 2025 von 39,66 €/MWh. 

L = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Lohnin-
dex.  
Der Lohnindex wird gemäß Absatz 8 aus dem vom Statisti-
schen Bundesamt in der Datenbank Genesis-Online veröf-
fentlichen Index der tariflichen Monatsverdienste ohne Son-
derzahlungen in der Gesamtwirtschaft in Deutschland für 
den Wirtschaftszweig Energieversorgung ermittelt (Tabel-
lencode: 62231-0001, Liste: WZ08C7, GP-Nummer: WZ08-
D). Die Daten können unter https://www-genesis.desta-
tis.de/genesis/online abgerufen werden. 

L0 = der Basiswert des Lohnindex für den Referenzzeitraum 
April 2025 bis Juni 2025 von 117,03 (2020 = 100). 

Holz = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Hack-
schnitzelindex.  
Dieser wird vom C.A.R.M.E.N. e.V. (Straubing) veröffent-
licht und basiert auf der Preisabfrage in Deutschland und 
Österreich für die Lieferung von 80 Schüttraummetern 
Hackschnitzeln (Wassergehalt: 35 %) im Umkreis von 20 
km. Maßgeblich ist der Preis des vorvergangenen Quartals, 
der jeweils zu Quartalsbeginn zur Anwendung kommt. Die 
angegebenen Preise sind inklusive Mehrwertsteuer in EUR 
pro Tonne (EUR/t). Die aktuellen Werte können unter 
www.carmen-ev.de abgerufen werden. 

Holz0 = der Basiswert des Lohnindex für den Referenzzeit-
raum April 2025 bis Juni 2025 von 98,23 €/t. 

ME = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Wärme-
preisindex.  
 
Der Wärmepreisindex (ME) wird gemäß Absatz 8 aus dem 
vom Statistischen Bundesamt in der Datenbank Genesis-
Online veröffentlichten Index, Verbraucherpreisindex für 
Deutschland, “Wärmepreisindex (Fernwärme, einschließ-
lich Umlage)“, ermittelt (Tabellencode: 61111-0006, Son-
derpositionen, GP-Nummer: CC13-77). Die Daten können 
unter https://www-genesis.destatis.de/genesis/online abge-
rufen werden. 

ME0 = der Basiswert des Wärmepreisindex (ME) für den Re-
ferenzzeitraum April 2025 bis Juni 2025 von 165,87 (2020 = 
100). 

(2) Der Leistungspreis ändert sich jeweils gemäß folgender 
Formel:  

𝐿𝑃 =  𝐿𝑃଴ ∗ ൬0,25 + 0,20 ∗
𝑉𝑜𝑟𝑏𝑒𝑧𝑢𝑔

𝑉𝑜𝑟𝑏𝑒𝑧𝑢𝑔଴

+ 0,55 ∗
𝐼

𝐼଴

൰ 

Hierin sind:  

LP= der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue 
Leistungspreis. 

LP0 = der für den Kunden zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gültige Basis-Leistungspreis von 98,70 
€/kW/Jahr (netto). 

Vorbezug = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige 
Vorbezugsindex.   
Der Vorbezugsindex wird gemäß Abs. 9 aus den tatsächli-
chen Vorbezugskosten des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens ermittelt (normierter Echtkostenindex). Das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen verpflichtet sich, die Daten 
jeweils auf seiner Homepage unter https://stadtwerke-
hall.de/tarife-angebote/service/downloadcenter veröffentli-
chen. 

Vorbezug0 = der Basiswert des Vorbezugsindex zum 
01.10.2025 in Höhe von 100,00 = Normierter Beschaffungs-
preis für den Vorbezug im Kalenderjahr 2025. 

I = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Investiti-
onsgüterindex.  
Der Investitionsgüterindex wird gemäß Absatz 7 aus dem 
vom Statistischen Bundesamt in der Datenbank Genesis-
Online veröffentlichten Index, Erzeugerpreisindex gewerbli-
cher Produkte für Deutschland, Monate, ermittelt (Tabellen-
code 61241-0004, Sonderpositionen, GP-Nummer: GP-
X008). Die Daten können unter https://www-genesis.desta-
tis.de/genesis/online abgerufen werden. 

I0 = der Basiswert des Investitionsgüterindex für den Refe-
renzzeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 von 116,84 (2021 = 
100). 

(3) Der Messpreis ändert sich jeweils gemäß folgender For-
mel: 

MP = 𝑀𝑃଴ ∗ ൬0,50 ∗
𝐼

𝐼0
+ 0,50 ∗

𝐿

𝐿0
൰ 

Hierin sind:  

MP = der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, 
neue Messpreis. 

MP0 = der für den Kunden gültige Basis-Messpreis zum 
01.10.2025 in Höhe 6,23€/Zähler/Monat. 

I = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Investiti-
onsgüterindex.  
Der Investitionsgüterindex wird gemäß Absatz 7 aus dem 
vom Statistischen Bundesamt in der Datenbank Genesis-
Online veröffentlichten Index, Erzeugerpreisindex gewerbli-
cher Produkte für Deutschland, Monate, ermittelt (Tabellen-
code 61241-0004, Sonderpositionen, GP-Nummer: GP-
X008). Die Daten können unter https://www-genesis.desta-
tis.de/genesis/online abgerufen werden. 

I0 = der Basiswert des Investitionsgüterindex für den Refe-
renzzeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 von 116,84 (2021 = 
100).  

L = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Lohnin-
dex.  
Der Lohnindex wird gemäß Absatz 0 aus dem vom Statisti-
schen Bundesamt in der Datenbank Genesis-Online veröf-
fentlichen Index der tariflichen Monatsverdienste ohne Son-
derzahlungen in der Gesamtwirtschaft in Deutschland für 
den Wirtschaftszweig Energieversorgung ermittelt (Tabel-
lencode: 62231-0001, Liste: WZ08C7, GP-Nummer: WZ08-
D). Die Daten können unter https://www-genesis.desta-
tis.de/genesis/online abgerufen werden. 

L0 = der Basiswert des Lohnindex für den Referenzzeitraum 
Juli 2024 bis Juni 2025 von 115,50 (2020 = 100). 
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(4) Der Emissionspreis ändert sich entsprechend der Ent-
wicklung der Kosten für die Beschaffung von Emissionszer-
tifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) (Kostenelement) nach der nachfolgenden Formel. 
Die Anpassung erfolgt erstmalig zum 01.01.2026. 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑃଴,஻ாுீ  𝑥 ൬
𝑛𝐸𝐻𝑆

𝑛𝐸𝐻𝑆଴

൰ 

Hierin sind:  

EP = der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue 
Emissionspreis aus dem nationalen Brennstoffemissions-
handelsgesetz. 

EP0,BEHG = das für den Kunden zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gültige Emissionsentgelt (Basis-Emissionspreis) 
von 0,272 ct/kWh (netto). 

nEHS = der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Emis-
sionspreisindex.  
Die Indexwerte für den Erwerb von Emissionszertifikaten 
werden über einen Zeitraum von 9 Monaten (Bezugszeit-
raum) aus den Zuschlagspreisen der öffentlichen Verstei-
gerung von Emissionszertifikaten als gemittelter Indexwert 
ermittelt. Bezugszeitraum für Anpassungen zum 01.01. 
des jeweiligen Jahres (x) sind dabei die Zuschlagspreise 
der wöchentlichen Versteigerungen von Emissionszertifika-
ten in den Monaten Januar bis September im jeweiligen 
Vorjahr (x-1) nach § 11 und § 12 der Brennstoffemissions-
handelsverordnung. Abweichend davon gilt für die Preisan-
passung zum 01.01.2026 der nach § 10 Abs. 2 Ziff. 5 des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes festgelegte Preis von 
55 €/t. 

nEHS0 = der Basiswert des Index für den Emissionspreisin-
dex zum 01.10.2025 in Höhe von 55 €/t. 

(5) Der Gasumlagenpreis ändert sich entsprechend der Ent-
wicklung der der vom Marktgebietsverantwortlichen Trading 
Hub Europe (THE) jeweils ermittelten, veränderlichen 
Gasspeicherumlage (GSU) und RLM Bilanzierungsumlage 
(BU) gemäß folgender Formel: 

GUP = ൬
𝐺𝑆𝑈 +  𝐵𝑈

𝑈𝑚𝑤𝑎𝑛𝑑𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

൰ 

Hierin sind:  

GUP = der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, 
neue Gasumlagenpreis. 

GSU = die zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige 
Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG in €/MWh. Diese 
wird vom Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Eu-
rope (THE) auf seiner Homepage (https://www.tra-
dinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Ent-
gelte-und-Umlagen) veröffentlicht. Die Gasspeicherumlage 
wird jeweils zum 01.01. und zum 01.07. eines jeden Jahres 
angepasst. 

BU = die zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige RLM Bi-
lanzierungsumlage nach der GaBi Gas 2.0 in €/MWh. Diese 
wird vom Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Eu-
rope (THE) auf seiner Homepage (https://www.tra-
dinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Ent-
gelte-und-Umlagen) veröffentlicht. Die RLM-Bilanzierungs-
umlage wird jeweils zum 01.10. eines jeden Jahres ange-
passt. 

Umwandlungsfaktor  = der Umwandlungsfaktor zur Berück-
sichtigung der Umwandlungs- und Verteilungsverluste des 
bezogenen Erdgases durch die Umwandlung in Wärme 
und deren Verteilung an den Kunden in Höhe von 3,6695. 
Maßgeblich für den Umwandlungsfaktor ist das Verhältnis 
der im Referenzzeitraum 2025 eingesetzten Erdgasmenge 
und an Kunden abgesetzten Wärmemenge. 

(6) Der Leistungspreis LP, der Messpreis MP und der Emis-
sionspreis werden jeweils jährlich mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar (Anpassungszeitpunkt) nach Maßgabe der Absätze 2, 
3 und 4 angepasst.  

Der Arbeitspreis AP wird jeweils mit Wirkung zum 01.01, 
01.04, 01.07 und 01.10 eines jeden Jahres (Anpassungs-
zeitpunkt) nach Maßgabe des Absatzes 1 angepasst. Der 
Gasumlagenpreis GUP ändert sich quartalsweise, soweit 
sich die von Trading Hub Europe veröffentlichten Umlagen 
ändern.   

(7) Die Indexziffern für den Investitionsgüterindex (I), und 
den Lohnindex (L) nach Absatz 2 und 3 werden über einen 
Zeitraum von 12 Monaten (Bezugszeitraum) arithmetisch 
gemittelt. Bezugszeitraum für Anpassungen zum 01.01. des 
jeweiligen Jahres (x) sind dabei die veröffentlichten In-
dexziffern für die Monate Oktober – Dezember des Vorvor-
jahres (x-2) und die Monate Januar – September des Vor-
jahres (x-1).  

(8) Die Indexziffer für den Lohnindex (L) und den Wärme-
marktindex (ME) nach Absatz 1 werden über einen Zeit-
raum von 3 Monaten (Bezugszeitraum) arithmetisch gemit-
telt. Bezugszeitraum für Anpassungen zum jeweiligen An-
passungszeitpunkt (01.01, 01.04, 01.07 und 01.10) (x) sind 
dabei die veröffentlichten Indexziffern für die Monate sechs 
bis vier Monate vor dem Anpassungszeitpunkt (x-6 Monate 
bis x-4 Monate).  
Beispiel: Für eine Anpassung zum 01.01.2026 (x=01.01. 
2026) kommen die Indexziffern der Monate Juli 2025 
(01.01.2026 - 6 Monate = 01.07.2025) bis September 2025 
(01.01.2026 - 4 Monate = 01.09.2025) zur Anwendung. 

(9) Die Indexwerte für den Vorbezugsindex nach Absatz 1 
werden jeweils für einen Zeitraum von 12 Monaten (Bezugs-
zeitraum) aus den tatsächlichen verbrauchsunabhängigen 
Wärmevorbezugskoten ermittelt und auf den Basiswert nor-
miert (normierter Echtkostenindex). Bezugszeitraum für An-
passungen zum 01.01. des jeweiligen Jahres (x) sind dabei 
jeweils die Wärmevorbezugskosten des jeweiligen Jahres 
(x).  

(10) Die sich bei der Berechnung der Kosten- und Markte-
lemente ergebenden Werte werden auf zwei Dezimalstellen 
kaufmännisch gerundet. Die sich bei Anwendung der Preis-
änderungsformeln ergebenden neuen Preise werden je-
weils auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

(11) Die Änderung der Preise durch Anwendung der Preis-
gleitformeln bedarf zu ihrer Wirksamkeit keiner Vorankündi-
gung. Die Preisermittlung ist in der Abrechnung zu erläu-
tern. 

Ziff. 6 
Umsatzsteuer 

Allen genannten Nettopreisen ist die jeweils gültige Umsatz-
steuer hinzuzurechnen. 

 

 

 

 


